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Tagesordnungspunkt: 
Bestellung des Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters gem. § 68 GO NRW 
 

Beschlussvorschlag: 
GORR Stefan Kohaus wird mit Wirkung vom 16.04.2024 zum Allgemeinen Vertreter 
gem. § 68 GO NRW bestellt. 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 19.03.2024 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 
    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 

Beschlussvorlage 

Vorlagen-Nr. 037/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
07.03.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 



- 2 - 
Vorlage Nr. 037/2024 

 

 

Sachverhalt: 
 
Mit Beschlussvorlage 057/2023 wurde vom Rat der Gemeinde Nottuln beschlossen, die Stelle 
der Beigeordneten entfallen zu lassen. Die notwendige Änderung der Hauptsatzung wird am 
16.04.2024 wirksam. 
 
Mit dieser Änderung wird Doris Block die Funktion des Allgemeinen Vertreters im Sinne des 
§ 68 GO NRW nicht fortführen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Verwaltungsspitze soll 
GORR Stefan Kohaus die Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters übernehmen. 
 
Die Übernahme der Vertretung im Amt soll analog zur Änderung der Hauptsatzung mit 
Wirkung vom 16.04.2024 erfolgen. 

 

 
 
 
 
Verfasst: 
gez. Bomholt, Dominik  
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